
4. Das Ergebnis der Ratsdebatte über die Zuständigkeit des Völker-

bundsrates nach Art. 11 Abs. 2 der Satzung
Das Ergebnis der Verhandlungen über die Zuständigkeit des Rates

nach Art. ii Abs. 2 in den Streitfällen wegen der Beschlagnahme fin-

nischer Schiffe im Weltkriege und wegen der Schweizer Kriegsschäden 1)
vermag für die Auslegung von Art. ii eine ähnliche Bedeutung in An-

spruch zu nehmen wie seinerzeit die Annahme des Adatci-Berichtes

im Korfu-Streit für die Frage der Zuständigkeit des Rates nach Art. 15
der Satzung.

In beiden Fällen tauchte die Frage auf, ob der Rat sich mit allen

Streitfällen zu befassen hat, die von einem Mitgliede des Völkerbundes

gemäß Art. ii Abs. 2 vor ihn gebracht werden, oder ob seine Zuständig-
keit nach dieser Bestimmung Grenzen hat. Die Parteien waren sich

- in beiden Fällen - darüber einig, daß der Natur der hier bestehenden

Streitfälle nach diese das gute Einvernehmen oder gar den Frieden

zwischen ihnen nicht beeinträchtigen konnten.

Die Vertreter Großbritanniens und, in dem Schweizer Fall, auch

Frankreichs gaben infolgedessen der Meinung Ausdruck, daß Fälle wie

1) Die maßgeblichen Stellen der Debatte finden sich für den finnisch-britischen

Streit in S. d. N., Journ. Off. 1934 S. 2071-79; 1932, S. 5o6-5io; 1934, S- 1450-1458;
1935, S. 163-180, 181-182; dazu kommt die Zusammenfassung in besonderen Me-

moranden des finnischen Standpunktes: Journ. Off. 1935, S- 418 sowie des britischen

ebenda S. 433. Für den Fall der Schweizer Kriegssehäden vgl. Journ. Off. 1934, S. 1436
-1449; 1935, S. 127-133, 142-144, 183-192.
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die vorliegenden, die rein finanziellen, kommerziellen oder privaten
Charakters seien, nicht zu denen gehören, die nach dem Sinne der Satzung
gemäß Art. ii vor den Rat gebracht werden können. Unter Art. ii

Abs. 2 falle nur ein solcher Streit zwischen Staaten qui affecte l&apos;existence

&lt;)u la prosp6rit de l&apos;un ou de l&apos;autre (Lord Cecil, Journ. Off. 1,931,
S. 2078). Art. ii beziehe sich nur auf Streitfälle, die die höheren poli-
tischen Interessen eines Landes in seiner Gesamtheit berühren (ders.,
JOum. Off

- 1932, S. 507) -
Man befürchtete, daß eine andere Praxis den

Rat mit unwichtigen Angelegenheiten überlasten und ihn von der Er-

füllung seiner eigentlichen Aufgabe, der Aufrechterhaltung des Friedens

in der Welt, abhalten werde (Eden, Journ. Off. 1935, S. 171). Ein solches

Verfahren sei mit der Vorstellung, die sich die Schöpfer der Satzung
von der Struktur des Völkerbundes gemacht haben, nicht vereinbar.
Man wies besonders darauf hin, daß die sich aus einer Behandlung
durch den Rat ergebende Möglichkeit der Einholung eines Avis des

Haager Gerichtshofes - vor allem wenn man den Streitteilen bei der

Abstimmung über den Antrag auf Avis kein Stimmrecht geben oder

einen Mehrheitsbeschluß für ausreichend halten wollte - die Ein-

führung einer obligatorischen Schiedsgerichtsbarkeit auf einem Umwege
bedeute, die man bei Unterzeichnung des Paktes gerade ausgeschlossen
wissen wollte. Die ausdrücklichen Vorbehalte hinsichtlich früherer

Streitfälle, insbes. der Vorgänge des Weltkrieges, würden damit praktisch
hinfällig. Dies wurde durch den britischen Vertreter bezüglich der

Vorbehalte zu der Fakultativklausel (Journ. Off. 1931, S. 2078; 1935,
S. 170, 171), von dem französischen Vertreter im Hinblick auf den

französisch-schweizerischen Schiedsvertrag geltend gemacht, in dessen

Entstehungsgeschichte gerade die Frage der Kriegsschäden eine große
Rolle gespielt habe (Journ. Off. 1934, S. 1443).

Von seiten Finnlands und der Schweiz wurden die Argumente
gegen die Zuständigkeit des Rates zur Behandlung der konkreten Fragen
zu widerlegen gesucht. Einmal wurde angeführt, daß die Formulierung
von Art. ii Abs. 2 keine Beschränkung der Zu des Rates

,enthalte, daß die darin verwandten Begriffe jedenfalls nicht eng inter-

pretiert werden dürften. Eine enge Interpretation des Begriffes Frieden

insbesondere sei nicht nur im Zeitalter des Kriegsverbotes durch den

Kelloggpakt nicht angängig (Journ. Off. 1931, S. 2074), sondern stehe

auch mit dem Grundsatz der gleichen Berechtigung der Staaten im

Völkerbund nicht im Einklang, da&apos;sie nur den mächtigen, nicht aber

den kleinen Staaten, die sich eine Drohung mit Krieg nicht erlauben

können, den Weg zum Rat eröffne (z. B. der Finnländer Holsti, Journ. Off

1935, S. 168). Man hat auch darauf hingewiesen, daß nach einer solchen

Auffassung die Schweiz infolge ihrer Neutralität den Rat von Rechts

wegen überhaupt nicht angehen könne (der Argentinier Cantilo als Be-
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richterstatter, Journ. Off. 1935, S- 127), und der Spanier Madariaga hat,
um jene Auffassung ad absurdum zu führen, die bekannten, zuge-

spitzten Formulierungen gefunden, daß man die Zuständigkeit des Rates,

nicht nach der ternp&amp;ature du sang (journ. Off. 1935, S. 144) oder

dem mauvais &apos;caract der Beteiligten beurteilen dürfe: Wils se

fächent, le Conseil est comp lorsqu&apos;ils ne se fächent pas, le Conseil

West pas comp6tent, wodurch man dazu gelange que les gens iras-

cibles seront 6cout6s et que les gens calmes ne le seront pas.

Rechtlich von größerem Interesse sind die Ausführungen, mit denen

dargetan werden sollte, daß die zur Verhandlung stehenden Fragen
ihrer Natur nach zur B*ehandlung nach Art. ii geeignet seien. Im Vor-

dergrund steht der Hinweis, daß es sich um Rechtsfragen von allgemeinem
Interesse handele, z. B. die Rechte der Neutralen im Kriege, question
dminemment de droit international (Madariaga, Journ. Off

- 1935,
S. 144; ähnlich 1934, S. 1446, 1447; Motta, ebenda S- 438). Von geg-
nerischer Seite wurde darauf erwidert, daß die Behandlung vor dem

Rat die Ungewißheit über den Bestand einer Rechtsregel auch -nicht

beseitigen könne, da sie nur eine Lösung in dem konkreten Fall herbei-

zuführen geeignet sei. - Ferner wurde auf die große wirtschaftliche

Bedeutung der Frage hingewiesen. Erwähnenswert ist z. B. die Er-

klärung des finnländischen Vertreters, daß der geforderte Betrag io?7&quot;
des Budgets von Finnland ausmache (journ. Off. 1935, S- 178; ähnlich

Motta ebenda S. 128). Den generellen Ausschluß finanzieller Fragen
suchte man auch mit der Begründung für ungerechtfertigt zu er-klären,
daß eine große Zahl schwerster politischer Fragen sich letzten Endes

in Geldzahlungen auflösen (journ. Off
- 1935, S. 143).

Überblickt man, um die Bedeutung des Falles für die Praxis des

Volkerbundes zu. erkennen, den Gang der Verhandlungen insgesamt, so

läßt sich kurz folgendes feststellen.

Der erste Bericht des Komitees unterVorsitz des Späniers Madariaga
in dem finnisch-britischen Streit (journ. Off. 1932, S. 5o6) bejaht die

Zuständigkeit des Rates (Le Comit6 estime donc que le Conseil a com-

p6tence en vertu de l&apos;article ii, alin6a 2, du Pacte(o.
Dieser Bericht wurde nicht angenommen. Die Behandlung wurde

vertagt, da die Streitteile in Verhandlungen eintreten wollten.

Am ig. Januar 1935 schlägt derselbe Berichterstatter in einem

neuen Bericht (Journ. Off 1935, S. 164) vor, ein Avis des Haager Gerichts-

hofes einzuholen sur le point de savoir, si, compte tenu des circon-

stances du cas, la question rentre dans lespr de l&apos;article ii,

paragraphe 2, du Pacte .
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Die darauffolgende Aussprache (Journ. Off
- 1935, S. 168 ff.) führt

zu folgendem Ergebnis: Die .große Mehrheit der Mitglieder des Rates

folgt der Auffassung des britischen Vertreters, daß es sich hierbei um
eine Ermessensfrage handele. Man ist sich zunächst darüber einig, daß

der Rat sich keineswegs mit einer jeden ihm durch ein Mitglied des

Völkerbundes vorgelegten Frage beschäftigen muß. Konnte aus der

Diskussion zunächst der Eindruck entstehen, als werde auch die ent-

gegengesetzte, wenn auch nicht ausdrücklich formulierte Meinung ver-

treten, so wird durch eine Erklärung Madariagas zur Interpretation
der von ihm geäußerten Anschauungen klargestellt, daß auch nach

seiner Meinung der Rat über diese Frage zu entscheiden habe

(Madariaga, Journ. Off. 1935, S. 176). Es ergibt sich weiter fast völlige
Einigkeit darüber, daß der,Rat sich mit jeder Frage beschäftigen kann,
daß also insbes. keine Frage wegen ihres rein finanziellen oder sonstigen
Charakters von vornherein ausgeschlossen sein soll. Auch die britische

Regierung hat dies von Anfang an durch die Worte zum Ausdruck ge-

bracht, daß sie dem Rat ein solches droit th6orique, den Artikel ii

anzuwenden, nicht abspreche (Lord Cecil, Journ. Off. 1932, S. 507;
brit. Memorandum, Journ. Off. 1935, S- 433 ff.). Lediglich der Ver-

treter Sowjetrußlands Litwinoff (Journ. Off. 1935, S. 174) und der
Australier Officer (im Schweizer Fall, Journ. Off. 1935, S. 186) sind

geneigt, aus Art. ii Abs. 2 bestiromte Schranken für die Zuständigkeit
des Rates herauszulesen und dem Rat das Recht abzusprechen, sich mit
den vorliegenden Fragen zu beschäftigen. Es besteht daher eine große
Mehrheit für die Ansicht, daß ein Gutachten des Haager Gerichtshofes
nicht in Betracht komme, da es sich um eine reine Ermessensfrage
handele. Der Berichterstatter zieht demzufolge seinen Bericht zurück

(Journ. Off. 1935, S- 175).
In diesem Zusammenhang ist folgende Bemerkung des Italieners

Baron Aloisi von Interesse: qu&apos;il ne soit pas opportun, m&apos;Ame au point
de vue constitutionnel, de soumettre ä l&apos;avis de la Cour une question
concemant l&apos;interpr6tation d&apos;un article du Pacte qui vise une des compe-
tences principales du Conseil et qui, selon ses termes m laisse
ä celui-ci un certain pouvoir discr6tionnaire (Journ. Off. T935, S. 172).

Die Frage, ob die Beschäftigung mit den vor den Rat gebrachten
Fällen für tunlich zu halten ist, wird in beiden Fällen - entgegen dem
Vorschlag des englischen Vertreters, der den Rat sofort darüber ent-

scheiden lassen will - einem Dreierausschuß zur Beantwortung Über-

tragen (JOum-. Off
- 1935, S. 182 - vgl. auch die Zusammenfassung des

Ergebnisses der Debatte durch den Präsidenten S. 181 u. S. 189).
Der englische und der französische Vertreter haben in beiden Fällen

erklärt, daß sie dem eingeschlagenen Verfahren nur unter dem Vor-
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beh&apos;alt zustimmen wollen, daß es keinen Präzedenzfall für&apos; die Zukunft
darstelle. Der Präsident hat das Komitee mit dieser Maßgabe ein-

gesetzt.
Die rechtliche Bedeutung der Behandlung der beiden Fälle durch

den Rat für die Au s 1egung von Art. ii Abs. 2 wird durch diese Vor-
behalte nicht geschmälert. Mandelsloh.
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